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RS OGH 1993/1/14 15Os118/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1993

Norm

FinStrG §35 Abs4

ZollG §2 Abs1

Rechtssatz

Die Eingangsabgabep4icht ist an die Einfuhr von Waren geknüpft. Waren in diesem Sinn sind bewegliche körperliche

Sachen aller Art (§ 2 Abs 1 ZollG, BGBl 1955/129). Unabhängig von der möglichen Bandbreite an

Mischungsverhältnissen ist Heroin eine solche Ware, sodaß die Eingangsabgabe an der eingeführten Gesamtsubstanz

orientiert und nicht nur nach dem ihr Wesen bestimmenden Reingehalt zu berechnen ist.
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